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Bekanntmachung  
 

Bebauungsplan Nr.85 A  
„Silberweg West“ 

 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Wohnen des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 09. September 2021 folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Der vorläufigen Abwägung zu den im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung vorgetra-
genen Stellungnahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplanverfahrens Nr. 85 A „Silber-
weg West“, wie in dieser Beschlussvorlage aufgeführt, wird zugestimmt. 

2. Dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 85 A „Silberweg West“ wird zugestimmt. 

3. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nr. 85 A „Silberweg West“ gem. § 3 Abs. 
2 BauGB sowie das Einholen von Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB werden beschlossen. 

Das ca. 0,4 ha große Plangebiet befindet sich am westlichen Rand des Stadtgebietes zwischen 
Neuenkirchener Straße, Silberweg und Goldbergweg. 

Der Geltungsbereich erstreckt sich ausgehend vom Silberweg über Teile der Flurstücke 747, 
376 und 67 der Flur 63 der Gemarkung Emsdetten. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der Gel-
tungsbereich ist durch eine breite, gerissene Linie gekennzeichnet. 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 

 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 85 A werden die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Errichtung einer Kindertagesstätte im Anschluss an den Silberweg 
geschaffen. 
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Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur baulichen Anpassung von Anlagen der Jungs-
auen- und Sauenhaltung vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939) in Verbindung mit § 15 der Haupt-
satzung der Stadt Emsdetten vom 02. März 2006 in der Fassung der 7. Ergänzung vom 11. 
November 2020 wird hiermit der Auslegungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht.  

Für den Bebauungsplan Nr. 85 A „Silberweg West“ - wird ein Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4 
BauGB erstellt. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf des Bebauungsplan Nr. 85 A „Silberweg West“ mit 
der Begründung in der Zeit vom  

22. September bis 29. Oktober 2021 
während der Geschäftszeiten im 5. Obergeschoss des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdet-
ten, Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jeder-
mann zur Einsichtnahme öffentlich aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gege-
ben. 

Auf Grund der Corona-Pandemie sind Besuche aktuell bis auf unbestimmte Zeit im Rathaus 
nur in der Zeit Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie donnerstags auch von 15:00 
bis 17:00 Uhr und nur nach telefonischer Vereinbarung möglich. Bitte melden Sie sich zur 
Einsichtnahme unter folgender Telefonnummer Tel.: 02572 / 922 506 an. Die gesetzlich vor-
geschriebene Auslegungsfrist ist aufgrund der besonderen Umstände in Ausübung des pflicht-
gemäßen Ermessens um eine Woche ausgedehnt worden.  
Folgende Arten aktueller umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 

 Art der Umweltinformation Quelle 

Schutzgut Mensch 

Geräusche  
- Geräuschimmissionen aus Verkehr  

auf K 53 und Gewerbebetrieben 

- Schalltechnische Untersuchung zur 
städtebaulichen Entwicklung im 
Westen der Stadt Emsdetten, Be-
richt Nr. 4590.1/02 der Wen-
ker&Gesing Akustik und Immissi-
onsschutz GmbH vom 09.06.2021 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Pflanzen, Tiere 

 

- Biotoptypenkartierung 
- Erfassung, Betrachtung und Bewer-

tung planungsrelevanter Tier-Ar-
ten  

- Hinweise und Empfehlungen für 
die Planumsetzung 

 
- Hinweise zur Berücksichtigung der 

Belange von Natur, Landschaft und 
Artenschutz 

- Artenschutzprüfung Stufe II zum 
Bebauungsplan Nr. 85 A „Silberweg 
West“ des Büros BioConsult vom 
13.08.2021 

 
 
- Stellungnahme des Kreises Stein-

furt vom 28.06.2021 

Schutzgut Boden/Fläche 

Bodenschutz 

- Aussagen zu Untergrundverhältnis-
sen (Bodenschichtung, Lagerung, 
Bodengruppen,-klassen, -eigen-
schaften)  

- Bodenschutzstufen und Bodenfunk-
tionen 

 
- Hinweise zur Berücksichtigung ver-

schiedener Belange des Schutzguts 

- Geotechnischer Bericht 180221-
EMS-SIL der ConTerra Geotechni-
sche GmbH vom 17.03.2021 

 
- Karte schutzwürdiger Böden des 

Kreises Steinfurt 
 
- Stellungnahme des Geologischen 

Diensts NRW vom 17.06.2021  
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Boden und zu Grundwasserflurab-
ständen 

 

 

 
-  

Schutzgut Wasser 

Grund- und Nieder-
schlagswasser 

 

- Aussagen Grundwasserverhältnis-
sen 

- Angaben zur Versickerungsfähig-
keit 

 
- Hinweis zu Grundwasserflurabstän-

den 
 

- Geotechnischer Bericht 180221-
EMS-SIL der ConTerra Geotechni-
sche GmbH vom 17.03.2021 

 
- Stellungnahme des Geologischen 

Diensts NRW vom 17.06.2021  

Schutzgut Luft und Klima 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

Schutzgut Landschaft 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

 
Weitere umweltbezogene Informationen liegen nicht vor. 

Die oben genannten Planunterlagen sowie die verfügbaren aktuellen umweltrelevanten In-
formationen sind im Internet einsehbar unter  

https://www.emsdetten.de/bauleitplanung. 

Diese Bekanntmachung erscheint im Amtsblatt am 14. September 2021 und ist einsehbar 
unter  

www.emsdetten.de/amtsblatt . 
 
 
Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregungen 
bei der Stadt Emsdetten beispielsweise schriftlich, mündlich zur Niederschrift, per E-Mail 
oder über das Online-Formular der o.g. Internetseite vorgebracht werden können. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über diesen Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben. 

 

 

 

Emsdetten, den 13. September 2021 
 
 
gez. Oliver Kellner     
Bürgermeister 
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Bezirksregierung Münster 
Flurbereinigungsbehörde 
Flurbereinigung  
Berkelaue III – 4 13 03 – 

  
 

10.09.2021 
Leisweg 12  
48653 Coesfeld  
Tel. 0251/411-5068 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

 
Mit Beschluss vom 12.05.2014 wurde das Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III,  
Az.: 4 13 03, angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. 

 
Mit Änderungsbeschlüssen wurden die nachfolgenden Grundstücke zu dem Flurbereinigungs-
verfahren zugezogen und die Flurbereinigung für diese Grundstücke angeordnet. 
 

Kreis Gemeinde Gemarkung Flur  Flurstücke 

Steinfurt Emsdetten Hembergen 77  31, 143, 145 
      

 
Eine öffentliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses ist bisher nicht erfolgt. Die er-
forderliche Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für dieses Grundstück wird hier-
mit nachgeholt. 
 
Die Beteiligten werden gemäß § 14 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der derzeit gültigen Fassung aufgefor-
dert, Rechte an dem oben genannten Grundstück, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb ei-
ner Frist von drei Monaten nach dieser öffentlichen Bekanntmachung bei der Bezirks-
regierung Münster, Dezernat 33 - Flurbereinigungsbehörde, Leisweg 12, 48653 Coes-
feld, schriftlich oder zur Niederschrift anzumelden. 
 
Zu diesen Rechten gehören zum Beispiel nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstü-
cken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur 
Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß 
§ 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung ei-
nes vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der 
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe dieser Aufforderung zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist. 

 
 
Im Auftrag:    
gez. Thomas Bücking  
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Wahlbekanntmachung
1. Am 26.09.2021

findet die

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag

statt.

Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in 22 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 15.08.2021 bis 05.09.2021
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.

Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um
14:00 Uhr in Emsdetten, Am Markt 1 (Rathaus) zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl
mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelas-
senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts
und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ers-
ten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung
einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein aus-
gestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass
er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen
Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des
Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundes-
wahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch,
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar
(§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Emsdetten, 13.09.2021

Die Gemeindebehörde
gez. Oliver Kellner, Bürgermeister
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